
paßten. Damit bildeten sie in den Augen des Handwerks auch eine wertvolle Erzie¬
hungsgrundlage zu einem erhöhten Pflichtbewußtsein[,] zur Förderung eines sozialen
Familiensinnes zwischen Meister, Geselle und Lehrling.*8

Die sozial integrierende Funktion ihrer Krankenversicherungsorgane teilten die
Handwerker mit den Bauern, deren Verbandsvertreter sich gegen die Auflösung
der Landkrankenkassen noch virulenter zur Wehr setzten. Die Versicherungsbedin¬
gungen waren bei den Landkrankenkassen oft noch günstiger als bei den Innungs¬
kassen. In der britischen Zone lag 1946 nach Verbandsangaben die Zahl der Erkran¬
kungen bei den Ortskrankenkassen um 28% über denen der Landkrankenkassen, ein
Verhältnis, das den Vorkriegszahlen von 1939 entsprach; ähnlich lagen die Arbeits¬
unfähigkeitsfälle und -tage je Mitglied 1946 in den Landkrankenkassen der briti¬
schen Zone bei rund 60% der Ortskrankenkassen-Zahlen. Die rheinland-pfälzischen
Bauernverbände führten dies zurück auf die Besonderheit der Landbevölkerung. Diese
hat noch eine natürliche Lebens- und Arbeitsweise mit hoher Eigenverantwortlichkeit
und nachahmenswerter Arbeitsmoral. Auch im Gebrauch bewährter Heilmittel liegt mit
ein Grundfür diese Erscheinung. Der Landarbeitermeldet sich nur dann arbeitsunfähig,
wenn es nicht mehr anders geht und das vielfach anerkennenswerterweise noch bestehen¬
de patriarchalische Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer vermeidet eine
unnötige Inanspruchnahme der Krankenkasse.*9 Auch seien das versicherungspflichti¬
ge Entgelt der Landarbeiter und damit die Beitragshöhe infolge der häufigen Verbin¬
dung von Geld- und Naturallöhnen erheblich niedriger. Die Einnahmen je Mitglied
hätten in der britischen Zone 1946 bei den Ortskrankenkassen 98,78 RM, bei den
Landkassen dagegen 60,58 RM, also gleichfalls nur rund 60% betragen. Entspre¬
chend niedriger lägen auch die Verwaltungskosten der Landkassen, während der
Aufwand für Krankenhilfe prozentual fast gleich liege mit dem der Ortskrankenkas¬
sen: Diesen besonderen Verhältnissen in der Landwirtschaft muß aus Gründen der
Gerechtigkeit Rechnung getragen werden mit der Zulassung eigener Kassen; der
Bauernschaft dürften Rechte anderer Bevölkerungsgruppen nicht vorenthalten wer¬
den.
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Ebenso wie bei den Handwerkern, meldete sich mit der Bauernschaft eine Gruppe zu
Wort, die vor dem Krieg an eigenen Krankenkassen wenig Interesse gezeigt hatte.
Obwohl die Landkrankenkassen mittlerweile auf eine über 35jährige Tradition zu¬

rückblicken konnten, hatten sie sich im Südwesten des alten Reiches weniger eta¬

48 So die Abg. Teutsch (FDP), Verh. Bad. LT, 27. 4. 1949, S. 19.
49 Denkschrift der Arbeitsgemeinschaft der Bauernverbände Rheinland-Pfalz, am 24. 6. 1949

an Landesregierung, Fachministerien, Parteien und Landtag gerichtet; LHA KO 860/4124
und LTA RLP II 976; die Denkschrift wurde u.a. im Rechtsausschuß des Landtages am
28.6. 1949 (Protokoll in LTA RLP) verlesen. Ähnliche, weniger detaillierte Eingabe der
Bauernverbände von Rheinhessen und Rheinland-Hessen-Nassau an den Landtag,
3. 5. 1949, in LTA RLP II976.

50 Zitat aus Denkschrift 24. 6. 1949, ebd.
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